
 

 
 

 
Vorsitzende der Gemeindevertretung 
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B E K A N N T M A C H U N G 
 

Die 13. öffentliche Sitzung Sitzung der Gemeindevertretung findet am 
 

Donnerstag, den 04.05.2023 um 20:00 Uhr  
im großen Saal des Bürgerhauses  

 
statt. 

 
T a g e s o r d n u n g 

 
Öffentliche Sitzung 
 

1. Mitteilungen 
 

2. Verleihung der Anerkennungsprämien des Landes Hessen für langjährige Dienste in den 
Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr 

 

3. Jahresbericht 2022 der AWO Perspektiven gGmbH zur Kommunalen Jugendarbeit in Nie-
derdorfelden 

 

4. Verwendungsnachweis Jahr 2022 der AWO Perspektiven gGmbH 
 

5. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses für das Jahr 2019 und Entlastung des Ge-
meindevorstandes gem. § 114 Abs. 1 HGO 

 

6. Bekanntgabe der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2023 
 

7. Bericht über die ungebundene Liquidität gem. § 106 HGO zum 31.12.2022 
 

8. Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses (konsolidierter Jahres-
abschluss) sowie der Erstellung eines Beteiligungsberichts für das Jahr 2021 

 

9. Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses (konsolidierter Jahres-
abschluss) sowie der Erstellung eines Beteiligungsberichts für das Jahr 2022 

 

10. Bericht über die prüferische Durchsicht der Jahresabrechnung 2021 für das Baugebiet 'Im 
Bachgange' 

 

11. Unterstützung des Normenkontrollantrags des Main-Kinzig-Kreises gegen das Land Hes-
sen 

 

12. Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Wahlzeit/Amtsperiode 2024 - 2028 
 

13. Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 18.04.2023 
betr. Planung Regenrückhaltebecken südlich der L 3008 

 

 
Niederdorfelden, 24.04.2023 
 
gez. Kristina Schneider 
Vorsitzende der Gemeindevertretung 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: N. Woita 
 Fachbereich: 
 Vorzimmer Bürgermeister 
 
 Drucksachen Nr.: VL-61/2023 
 Datum, 12.04.2023 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevertretung 04.05.2023 

 
Verleihung der Anerkennungsprämien des Landes Hessen für langjährige Dienste in den 
Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Sachdarstellung: 
Das Land Hessen hat für langjährige Dienste in der Einsatzabteilung der Feuerwehr Niederdorfel-
den an die nachfolgenden Personen eine Anerkennungsprämie verliehen. 
 
Herr Matthias Wiese erhält für 30 Jahre und Herr Patrick Berger für 10 Jahre aktiven und pflicht-
treuen Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr eine Anerkennungsprämie. 
 
Die Verleihung der Urkunden soll in der Sitzung der Gemeindevertretung erfolgen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Herr Matthias Wiese erhalten für 30 Jahre und Herr Patrick  Berger für 10 Jahre aktiven und 
pflichttreuen Dienst eine Verleihungsurkunde des Landes Hessen. 
 

 
 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u. Personalverwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-60/2023 
 Datum, 12.04.2023 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 25.04.2023 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 26.04.2023 
Gemeindevertretung 04.05.2023 

 
Jahresbericht 2022 der AWO Perspektiven gGmbH zur Kommunalen Jugendarbeit in Nie-
derdorfelden 
 
Sachdarstellung: 
Die AWO hat den Jahresbericht für das Jahr 2022 zur kommunalen Jugendarbeit in Niederdorfelden 
vorgelegt. Der Jahresbericht erläutert die regelmäßigen Angebote, die Zielgruppen mit den Arbeits-
ansätzen der Kommunalen Jugendarbeit. 
 
Herr Zeleny und Frau Nisch von der AWO Jugendarbeit werden zu der Ausschussitzung eingeladen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Jahresbericht für das Jahr 2022 zur Kommunalen Jugendarbeit Niederdorfelden wird zur Kennt-
nis genommen. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

Jahresbericht 2022 
 
 
 

Kommunale Jugendarbeit Niederdorfelden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AWO Perspektiven gGmbH 
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1. Einleitung 
 
Im Auftrag der Gemeinde Niederdorfelden führt die AWO Perspektiven gGmbH die Aufgaben 
der offenen Kinder- und Jugendarbeit durch. 
 
Der vorliegende Bericht dokumentiert die regelmäßigen Angebote und durchgeführten Ver-
anstaltungen, die erreichten Zielgruppen und die Arbeitsansätze der Kommunalen Jugend-
arbeit Niederdorfelden im Jahr 2022. 
 
 
2. Strukturelle Rahmenbedingungen 
 
2.1 Träger 
 
Träger der Kommunalen Jugendarbeit Niederdorfelden ist die AWO Perspektiven gGmbH, 
eine Gesellschaft des AWO Bezirksverbands Hessen-Süd e.V. Die Gemeinde Niederdorfel-
den hatte September 2003 die Gemeinnützige Gesellschaft für den Betrieb von Sozialein-
richtungen mbH (GfBS), eine Vorgängerorganisation der AWO Perspektiven gGmbH, mit der 
Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit beauftragt. Bis zu diesem Zeitpunkt war 
die Jugendpflege ein Teil der Gemeindeverwaltung Niederdorfelden. 
 
 
2.2 Gesetzliche und vertragliche Grundlagen 
 
Gesetzliche Grundlage für die Kommunale Jugendarbeit ist § 11 KJHG (SGB VIII), der die 
allgemeine Zielsetzung und Schwerpunkte für die offene Kinder- und Jugendarbeit formuliert. 
 
Die Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Niederdorfelden und der 
AWO Perspektiven gGmbH sind in einem Zuwendungsvertrag festgehalten. Die Gemeinde 
stellt dem Träger Personal- und Sachmittel sowie geeignete Räumlichkeiten für die Jugend-
arbeit zur Verfügung. Ziele, Inhalte und Umfang der Arbeit werden in einer Leistungsverein-
barung näher beschrieben. 
 
Bezüglich der Konzeption und inhaltlichen Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit ist 
eine enge Kooperation mit der Gemeindeverwaltung vereinbart. Die bestehende Konzeption 
ist im Sinne von Qualitätsentwicklung fortzuschreiben. 
 
 
2.3 Sozialraumbeschreibung 
 
Niederdorfelden ist eine Gemeinde im Main-Kinzig-Kreis an der Grenze zum Wetteraukreis 
mit derzeit rund 3950 Einwohner*innen. Durch das Neubaugebiet „Auf dem Hainspiel“ hatte 
die Gemeinde von 2005 einen erheblichen Zuwachs bei der Einwohnerzahl zu verzeichnen. 
Im kommenden Jahr wird die Gemeinde mit der fortschreitenden Bebauung des Neubauge-
bietes „Im Bachgange“ weiter anwachsen. 
 
Mit rund 680 Personen oder einem Anteil von 17,6 % sind Kinder und Jugendliche unter 15 
Jahren nach wie vor überdurchschnittlich in der Einwohnerschaft vertreten. (vgl. Regionales 
Monitoring 2021, S. 10) 
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Etwa 220 Grundschüler/innen aus Niederdorfelden besuchen die Struwwelpeterschule, eine 
Grundschule des MKK, die seit 2022 auch Ganztagsschule ist. Weiterführende Schulen sind 
nicht vorhanden, so dass die Kinder von der 5. Klassenstufe an auf einen Schulbesuch in 
umliegenden Städten angewiesen sind. Insgesamt ist in der Gemeinde eine hohe Vereins-
dichte zu verzeichnen. In der Gemeinde wird durch Vereine und die Kirchengemeinde Ju-
gendarbeit angeboten. 
 
Als Betreuungseinrichtungen sind in Niederdorfelden eine Krabbelstube für Kleinkinder 
(AWO-Flohkiste), drei Kindertagesstätten und die ZKJF MK gGmbH für die Schulbetreuung 
vorhanden. 
 
Die umliegenden Städte und Gemeinden sind Bad Vilbel, Maintal und Schöneck, die Stadt 
Hanau bzw. die Main-Metropole Frankfurt. Die Verkehrsanbindung ist durch den öffentlichen 
Nahverkehr mit Bus und Bahn sowie durch Bundes- und Kreisstraßen gewährleistet. 
 
 
2.4 Räumliche Ausstattung 
 
Der Jugendtreff „Würfel“ liegt zwischen der Struwwelpeterschule und der Kita Pusteblume 
sowie in unmittelbarer Nähe des Rathauses und Bürgerhauses. Die Räumlichkeiten werden 
von der Gemeinde Niederdorfelden zur Verfügung gestellt. Im Jugendtreff sind folgende 
Räumlichkeiten vorhanden: 
 

Etage Nutzung Fläche 

EG Jugendcafé ca. 26 qm 

 Küche ca. 11 qm 

 WC ca.   2 qm 

OG Kinder-Gruppenraum ca. 25 qm 

 Büro ca. 10 qm 

 WC ca.   4 qm 

 Abstellraum ca. 1,5 qm 

Keller Werkstatt, 2 Lagerräume  

 
Der Jugendtreff verfügt über ein eigenes Außengelände mit einer Terrasse, zudem kann für 
Aktivitäten der Schulhof der Struwwelpeterschule genutzt werden. Für Sportangebote steht 
zu bestimmten Zeiten die Sporthalle zur Verfügung. Im Bedarfsfall kann die Nutzung weiterer 
Räumlichkeiten bzw. des Außengeländes der Struwwelpeterschule beantragt werden. 
 
 
2.5 Personelle Ausstattung 
 
Der Standort verfügt über einen Stellenumfang von 1,5 Vollzeitstellen für pädagogische 
Fachkräfte; beschäftigt sind zwei Mitarbeiter*innen mit je 75% Stellenanteil 
 
• eine männliche pädagogische Fachkraft (Dipl.-Sozialpädagoge) 
• eine weibliche pädagogische Fachkraft (Diplom-Pädagogin). 
 
Weiterhin ist eine Reinigungskraft auf der Basis einer geringfügigen Beschäftigung tätig. 
Nach Bedarf können zusätzliche ehrenamtliche Kräfte als pädagogische Betreuungskräfte 
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für die KJA Niederdorfelden tätig werden. Die Sportangebote werden in Kooperation mit Ver-
einen durchgeführt. 
 
Für die Dienst- und Fachaufsicht ist die Einrichtungsleitung zuständig. 
 
 
3. Zielgruppen 
 
Gemäß der Leistungsvereinbarung mit der Gemeinde Niederdorfelden sind Kinder von 6 bis 
13 Jahren und Jugendliche von 14 bis 18 Jahren Zielgruppen unserer Arbeit. Die Angebote 
richten sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendlichen, die in Niederdorfelden leben, un-
geachtet ihrer ethnischen, religiösen oder soziokulturellen Herkunft. 
 
Erfahrungsgemäß zählen überwiegend Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten 
Familien zum Teilnehmerkreis unserer Angebote. Deren Lebenssituation ist oftmals geprägt 
durch begrenzten Wohnraum, den erschwerten Zugang zu schulischen und außerschuli-
schen Bildungsangeboten sowie zu bestimmten vereinsgebundenen bzw. kommerziellen 
Freizeitaktivitäten. Die KJA Niederdorfelden kann hier gezielt ansetzen und geeignete Ange-
bote unterbreiten. 
 
Als vorrangiges Ziel gilt weiterhin, Begegnungsmöglichkeiten und gemeinsame Gestaltungs-
räume für verschiedene Kinder- und Jugendgruppen zu arrangieren. Dabei sollen nach Mög-
lichkeit die Interessen aller Alters- und Zielgruppen berücksichtigt und diese in geeignete 
Angebotsformen umgesetzt werden. 
 
 
4. Angebotsstruktur 
 
Bis nach den Osterferien fanden die Freizeitangebote der KJA unter den von der Corona-
Schutzverordnung vorgegebenen Bedingungen statt. Besucher*innen mussten in geschlos-
senen Räumen eine Maske tragen und einen Negativnachweis vorlegen. Nach den Osterfe-
rien wurden die Eindämmungsmaßnahmen weitgehend aufgehoben. 
 
 
4.1 Angebote für Kinder 

4.1.1 Hausaufgabenhilfe & Lernhilfe 
 

Hausaufgabehilfe & Lernhilfe 

Zeiten • Montag, Dienstag, Donnerstag 13.30-15.30 Uhr, Mittwoch 13.30-14.45 Uhr, Freitag 
13.30-15.15 Uhr (Hausaufgabenhilfe)  

• Donnerstag 15.30-16.00 Uhr (Lernhilfe) 
Stand: Dezember 2022 

Zielgruppe • Schulkinder der Klassen 1-4 (ggf. auch darüber hinaus) mit Bedarf an Hausaufga-
benbetreuung  

• sog. Schlüsselkinder 

• Kinder aus sozial benachteiligten Familien bzw. Familien mit Migrationshintergrund 

 
Bei der Hausaufgabenhilfe handelt es sich um ein Bildungs- und Freizeitangebot, das sich in 
erster Linie an Kinder im Grundschulalter richtet, im Bedarfsfall aber auch von älteren Schü-
ler*innen genutzt werden kann. Vorrangiges Ziel der Hausaufgabenhilfe ist es, bei Bedarf 
pädagogische Unterstützung für Kinder anzubieten, die ihre Schulaufgaben zu Hause nicht 
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hinreichend anfertigen können. Gründe hierfür können die Berufstätigkeit der Eltern, sprach-
liche Schwierigkeiten bei Familien mit Migrationshintergrund oder auch Schulleistungsprob-
leme der Kinder sein. Zudem soll den Kindern eine verlässliche Anlaufstelle mit festen Be-
zugspersonen angeboten werden, die auch nach den Hausaufgaben für Freizeitbeschäfti-
gung, Spiel und Kommunikation genutzt werden kann. 
 
Zum Teil besuchen die Kinder das Angebot auf Empfehlung von Lehrkräften der Struwwelpe-
terschule, zum Teil kommen sie aus eigenem Anlass oder werden von ihren Eltern zur 
Hausaufgabenhilfe gebracht. Mit dem Integrationsbeauftragten findet ein regelmäßiger Aus-
tausch über den Bedarf von Kindern aus geflüchteten Familien statt. Manche Teilneh-
mer*innen sind sog. Schlüsselkinder, die nach der Schule zu Hause keine Bezugspersonen 
antreffen. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die durchschnittliche Zahl mit fünf bis sechs Teilneh-
mer*innen nicht verändert und bleibt damit unterhalb des Niveaus der Zeit vor Corona. Die 
2020 eingeführte Erweiterung des Angebots von vier auf fünf Wochentage wurde aufgrund 
des Bedarfs beibehalten. 
 
 
4.1.2 KinderClub 
 

KinderClub 

Zeiten • Mittwoch 15.00-17.00 Uhr (Stand: Dezember 2022) 

Zielgruppe • Interessierte Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren 

• Kinder aus sozial benachteiligten Familien 

 
Im KinderClub haben Kinder im Alter von 6 bis 11 Jahren die Möglichkeit, einmal wöchentlich 
für zwei Stunden an einem geplanten Programm teilzunehmen. Bei gemeinsamen Spielen, 
Koch-, Back- oder Bastelangeboten können die Kinder ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten er-
proben und erweitern. Es ergibt sich die Gelegenheit, Freund/innen zu treffen, und in der 
Gruppe spielerisch voneinander zu lernen. Bei der Planung können die Kinder ihre Wünsche 
und Interessen einbringen und über das angebotene Programm mitbestimmen. 
 
Auch in diesem Jahr wurde das 2017 begonnene Projekt zur Förderung der Bildung über 
Musik in Kooperation mit der Musikschule Schöneck-Nidderau-Niederdorfelden e.V., vertre-
ten durch Rosita Hohm Köster, im 14-tägigen Turnus fortgeführt. 
 
Nach den Osterferien konnte der Kinderclub weitestgehend unter „normalen“ bzw. vorpan-
demischen Bedingungen stattfinden. Dennoch standen weiterhin die mit der Pandemie ein-
her gehenden psychischen Belastungen der Kinder im Blickfeld. Spielerische Resilienzförde-
rung, Räume für emotionale Kompensationsmöglichkeiten und Gespräche, sowie Spiel und 
Spaß als Ausgleich waren auch 2022 noch von zentraler Bedeutung.  
 
Zu Beginn des Jahres standen vor allem Spiel-, Mal- und Bastelnachmittage auf dem Pro-
gramm. Die Kinder hatten außerdem viel Freude daran, Kuchen, Waffeln und Crêpes zu ba-
cken. Das Highlight im Frühjahr war eine große Faschingsparty, bei der die Kinder sich ver-
kleiden und verschiedene Partyspiele (wie Pantomime, Stopptanz, Limbo etc.) spielen konn-
ten. 
 
Sobald es das Wetter zuließ, waren Spielenachmittage auf dem Schulhof der Struwwelpeter-
schule sehr beliebt. Auf dem Programm standen zum Beispiel Verstecken, Fangen, Fußball 
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spielen, Menschen-Memory, Tanzen, Kreidemalen oder auch selbst ausgedachte Spiele. 
Ebenfalls von hohem Interesse waren Spaziergänge in der Natur und Nachmittage auf den 
Spielplätzen in Niederdorfelden. Die Kinder schöpften die Zeit, die sie ungezwungen in der 
Gruppe verbringen konnten, voll aus. 
 
Das Sommer-Highlight stellte das in Kooperation mit der Musikschule Niederdorfelden, 
Schöneck, Nidderau veranstaltete „Musik und Tanz Fest“ dar, welches im Juli auf dem über-
dachten Schulhofgelände der Struwwelpeterschule stattfand. Bei diesem hatten nicht nur die 
Teilnehmer*innen des Kinderclubs die Möglichkeit, ihre Kreationen vorzuführen, sondern 
auch die Tanz AG und die Ensemble-AG der Struwwelpeterschule, sowie einzelne Schü-
ler*innen der Musikschule. Darüber hinaus gab es als Kooperationsprojekt (Jugendtreff Wür-
fel und Rosita Hohm-Koester) für das Publikum ein Musik-Quiz, bei dem Lieder erraten wer-
den mussten und es Preise zu gewinnen gab. Zum Abschluss bot die Tanzlehrerin Nesli 
Hahn für die Kinder Mitmach-Tänze an, welche großen Anklang fanden. Die Veranstaltung 
war ein voller Erfolg. Es gab viele positive Rückmeldungen, sowohl von Seiten der Kinder als 
auch von ihren Familien. 
 
Im Herbst und Ende des Jahres waren Spiel-, Bastel-, Back- und Musikangebote von beson-
derem Interesse. Wie in den Jahren zuvor wurde auch in diesem Jahr eine schaurige Hallo-
ween Party mit vielen lustigen Spielen und Süßigkeiten veranstaltet. 
 
Im Rahmen des Kooperationsprojekts wurden in den Wintermonaten Weihnachtslieder mit 
den Boomwhackers eingeübt und ein kleines selbst konzipiertes Musiktheaterstück erarbei-
tet. Darüber hinaus wurden Bühnenbild-Elemente, sowie Kostüme dafür gebastelt. Das 
Stück wurde dann im Dezember im Rahmen des Weihnachtskonzerts, welches in Kooperati-
on mit der Musikschule veranstaltet wurde, erfolgreich aufgeführt. 
 
Im Rahmen des Kooperationsprojekts sind für das kommende Jahr die Erweiterung der mu-
sikalischen Fertigkeiten, mehr Tanz- und Bewegungsangebote, sowie die Fortführung der 
unterstützenden bzw. resilienzfördernden Maßnahmen und Aktivitäten geplant. 
 
 
4.1.3 Sprachförderung 
 

Sprachförderung 

Zeiten • Donnerstag 16.00 – 17.00 Uhr (Stand: Dezember 2022) 

Zielgruppe • Kinder mit Migrationshintergrund 

• Vorschul- und Grundschüler*innen 

 
Im Juni 2021 wurde das Projekt „Sprachförderung“ für Grundschüler*innen ins Leben geru-
fen, da vor dem Hintergrund pandemiebedingter Schulschließungen und Einschränkungen 
von sozialen Kontakten, der (sprachliche) Förderbedarf von Kindern aus geflüchteten Fami-
lien gestiegen ist. Das Angebot ist nicht als Unterricht im herkömmlichen Sinne, sondern als 
„Spielenachmittag“ konzipiert und findet regelmäßig im Gemeinschaftsraum der Unterkunft 
für Geflüchtete in der Berger Straße statt. 
 
In der Gruppe werden sprachfördernde Spiele gespielt, (gegenseitig) Bücher vorgelesen und 
Lernblätter bearbeitet. Im Fokus stehen dabei die spielerische Übung der Grammatik und 
das Erlernen neuer Begriffe. Ziel ist es, die Kinder in ihrer Sicherheit im Verständnis und im 
Umgang mit der deutschen Sprache bzw. in ihrer Sprachentwicklung zu fördern. 
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Das Angebot wurde von allen 6-13-Jährigen, die in der Unterkunft leben, regelmäßig und mit 
viel Freude besucht. Darüber hinaus wurde es von einer sehr engagierten geflüchteten Leh-
rerin ehrenamtlich unterstützt. Es soll auch im kommenden Jahr weitergeführt werden. 
 
 
4.2 Sportangebote für Kinder und Jugendliche 
 

Sport & Fun für Jugendliche 

Zeiten • Dienstag 18.00-19.30 Uhr 

Zielgruppe • sportinteressierte Jugendliche im Alter von 13-18 Jahren, die vereinsungebunden 
sportlich aktiv sein möchten 

• sozial benachteiligte Jugendliche im Alter von 13-18 Jahren 

 
Sport & Fun für Kinder und Teenies 

Zeiten • Donnerstag, 16.30-18.00 Uhr 

Zielgruppe • sportinteressierte Kinder und Teenies im Alter von 8-12 Jahren, die vereinsunge-
bunden sportlich aktiv sein möchten 

• sozial benachteiligte Kinder und Teenies im Alter von 8-12 Jahren 

 
Bewegung und sportliche Aktivitäten spielen bei Kindern und Jugendlichen eine bedeutende 
Rolle. Daher werden für interessierte Kinder und Jugendliche vereinsunabhängig zweimal 
wöchentlich offene Sport- und Fitnessangebote in der Sporthalle der Struwwelpeterschule 
angeboten. Die Sportangebote werden in Kooperation mit dem Judo-Sportclub Niederdorfel-
den durchgeführt. 
 
Dienstags richtet sich das Angebot an Jugendliche ab 13 Jahren, donnerstags an die Alters-
gruppe von 8-12 Jahren. Inhaltliche Schwerpunkte sind in erster Linie Ballspiele (Fußball und 
Basketball), aber auch Fitnesstraining und Selbstbehauptung gehören zum Programm. Ge-
fördert werden hierbei das kooperative und soziale Verhalten in der Gruppe sowie die moto-
rischen und sportlichen Fähigkeiten der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. 
 
Die Sportangebote wurden jeweils von durchschnittlich 15 Kindern und Jugendlichen be-
sucht. Als besondere Highlights wurden in den Osterferien ein Fußballturnier mit ca. 20 Teil-
nehmenden und in den Herbstferien das alljährlich stattfindende Tischtennis-Turnier mit 18 
Teilnehmer*innen durchgeführt. Im kommenden Jahr soll zusätzlich ein Basketball-Turnier 
stattfinden. 
 
 
4.3 Angebote für Teenies 
 

Teenietreff  

Zeiten • Donnerstag 15.00-16.30 Uhr 

• Freitag 15.30-18.00 Uhr (Stand: Dezember 2022) 

Zielgruppe • Teenies im Alter von 11 bis 14 Jahren  

• Teenies aus sozial benachteiligten Familien, denen der Zugang zu sonstigen Mög-
lichkeiten der Freizeitgestaltung erschwert ist 

 
Für Teenager, die allmählich aus den Angeboten für Kinder herauswachsen, soll der Tee-
nietreff altersgerechte Angebote bereitstellen und dazu dienen, die Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung des Jugendtreffs kennenzulernen. Bei der Planung des Angebots werden die 
Interessen und Anliegen der Besucher*innen berücksichtigt. Wünsche und Interessen der 
Teenies zur jeweiligen Gestaltung des Nachmittags oder der Woche werden gemeinsam dis-
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kutiert und abgestimmt. Kreativangebote, Kochen, Backen, Gesellschaftsspiele, Playstation-
Spiele und/oder Tischkickern gehören zu den beliebtesten Aktivitäten. 
 
Der Mädchennachmittag wird von den Besucherinnen unter anderem als Möglichkeit ge-
nutzt, um im geschützten Rahmen über heikle Themen zu sprechen und „unter sich“ ausge-
wählten Aktivitäten (wie z.B. Basteln, Tanzen oder Singen) nachzugehen. 
 
Mit der Aufhebung der Maskenpflicht durch die Corona-Schutzverordnung, wurde der Treff 
allmählich wieder etwas regelmäßiger von Jugendlichen besucht. In den Frühlings- und 
Sommermonaten trafen sich ehemalige Stammbesucher*innen um gemeinsam zu backen, 
zu basteln, Gemeinschaftsspiele zu spielen oder zu tanzen. Gespräche mit den pädagogi-
schen Fachkräften über Familie, Schule und Alltag waren von hoher Bedeutung. Diese fan-
den auch im öffentlichen Raum während der aufsuchenden Arbeit statt. 
 
Nach den Sommerferien wurde das Angebot überwiegend von Teenagern besucht, die ge-
rade in die 5. Klasse gekommen und damit dem Kinderclub „entwachsen“ waren. So etablier-
te sich im Laufe der Zeit eine neue Gruppe, die das Angebot regelmäßig nutzte. 
 
 
4.4 Der Offene Treff 

Offener Treff 

Zeiten • Montag 15.30-18.00 Uhr 

• Dienstag 15.00-18.00 Uhr 

• Mittwoch Beratungsangebot 17.30-18.00 Uhr 

• Donnerstag 16.30-18.00 Uhr (Stand: Dezember 2022) 

Zielgruppe • Teenies Jugendliche im Alter von 13-18 Jahren 

• Teenies und Jugendliche, denen der Zugang zu sonstigen Möglichkeiten der Frei-
zeitgestaltung erschwert ist 

 
Der „Offene Treff“ ist ein niedrigschwelliges, pädagogisch betreutes Freizeitangebot, welches 
insbesondere für Jugendliche von Bedeutung ist, die zu Hause nur begrenzte Möglichkeiten 
haben, sich mit Freund/innen zu treffen. 
 
Den Besucher/innen dient das Angebot des „Offenen Treffs“ als Anlaufstelle, um Gleichaltri-
ge zu treffen und dort gemeinsam ihre Freizeit zu verbringen. Er bietet einen Kommunikati-
onsraum für die Jugendlichen untereinander und mit den päd. Fachkräften. Sie können sich 
bei Bedarf Rat bei Problemen in Schule und Alltag bis hin zu Unterstützung bei den Schular-
beiten und beim Anfertigen von Bewerbungsunterlagen sowie bei der Suche von Praktika 
oder Ausbildungsstellen einholen. 
 
Den Jugendlichen stehen eine Vielzahl von Karten- und Brettspielen, ein Tischkicker, sowie 
eine PlayStation, ein Tablet, ein Notebook, ein Computer, ein Fernseher, Tontechni-
kequipment, eine Karaokeanlage und eine Stereoanlage zur freien Verfügung. Darüber hin-
aus können sie kleine Snacks und Getränke erwerben. Es gibt auch die Möglichkeit, für die 
Spielbereiche des angrenzenden Schulhofes Bälle und Schläger für freizeitsportliche Betäti-
gung auszuleihen.  
 
Während der Pandemie hat ein Großteil der früheren Stammbesucher/innen das Erwachse-
nenalter erreicht; potenziellen, neuen Besucher/innen war in dieser Zeit der Zugang zu den 
Angeboten der Jugendarbeit regelbedingt in entscheidendem Maße erschwert. Als Folge hat 
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sich das Freizeitverhalten von Jugendlichen im Laufe der Pandemie zunehmend in den pri-
vaten, digitalen oder öffentlichen Raum verlagert.  
 
Auch nach der allmählichen Lockerung der pandemiebedingten Beschränkungen wurde der 
offene Treff im Jahresverlauf nur unregelmäßig von Jugendlichen besucht. Das Interesse der 
Jugendlichen erstreckt sich von spontaner und situativer Nutzung des Treffs zur Freizeitge-
staltung bis zur Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen, z.B. bei der Suche von 
Praktikum- oder Ausbildungsstellen, dem Anfertigen von Bewerbungsunterlagen und bei 
schulischen Aufgaben. 
 
 
4.5 Angebote in den Ferien 
 
4.5.1 Ferienspiele 
 
Ferienspiele 

Zeiten • Die erste Woche der Sommerferien 

• Montag-Freitag von 9.00-16.00 Uhr 

Zielgruppe • Schulkinder von 6-12 Jahren 

• Kinder sozial benachteiligter Familien, die keine Urlaubsreise unternehmen 
können 

• Kinder berufstätiger Eltern, bei denen in den Sommerferien eine Betreuungslü-
cke entsteht 

 
Die Ferienspiele fanden an fünf aufeinander folgenden Wochentagen vom 25. Juli bis zum 
29. Juli 2022 jeweils von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr statt. Veranstaltungsort für das ganztägig 
pädagogisch betreute Freizeitangebot mit Verpflegung war das Gelände der Struwwelpeter-
schule in Niederdorfelden. 
 
Das Angebot richtete sich an Schulkinder aus der Gemeinde im Alter zwischen 6 und 12 
Jahren. In diesem Jahr haben insgesamt 16 Kinder teilgenommen. Die Kinder wurden von 
vier Betreuungskräften pädagogisch betreut. Die Angebote fanden abwechselnd in der 
Gruppe und in Kleingruppen statt. 
 
Das diesjährige Motto war „Ferienspiele in der Zauberschule“, thematisch angelehnt an die 
Themenwelt aus der Roman- und Filmreihe „Harry Potter“. Einer schriftlichen Einladung fol-
gend, absolvierten die Kinder zu Beginn eine spielerische Aufnahmeprüfung in die Zauber-
schule. Nach „bestandener“ Prüfung wurden alle Kinder als Schüler in die Zauberschule auf-
genommen. Diese Geschichte wurde während der Ferienspielwoche mehrmals wieder auf-
gegriffen und mit themenorientierten Bastelaktionen, Aufgaben und Rätseln für die Kinder 
spielerisch fortgesetzt. So konnten die Kinder sich im Verlauf der Ferienspiele mit selbst ge-
bastelten Zauberhüten, Umhängen, Zauberstäben und vielem mehr ausstatten. Am letzten 
Tag wurden die Kinder mit einer Schnitzeljagd über mehrere Stationen, bei denen es unter-
schiedliche Aufgaben zu bewältigen gab, auf eine Schatzsuche geführt.  
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4.5.2 Freizeiten, Tagesausflüge und Workshops 
 

Freizeiten, Tagesausflüge, Workshops 

Zeiten • Während der Oster-, Sommer- und Herbstferien 

Zielgruppe • Schulkinder bis 12 bzw. Jugendliche von 13-18 Jahren (je nach Angebot) 

 
Die Tagesausflüge in den Schulferien richten sich nach erlebnispädagogischen Gesichts-
punkten und werden ggf. in Kooperation durchgeführt. Dabei können Kinder und Jugendliche 
neue soziale Kontakte knüpfen, sich mit Gleichaltrigen austauschen, sich in größeren Grup-
pen zurechtfinden und etwas Neues für sich entdecken. In diesem Zusammenhang sei ins-
besondere auf die Chancen der Integration und sozialen Teilhabe von Kindern und Jugendli-
chen aus geflüchteten Familien hingewiesen. 
 
Bei der Gestaltung des Ferienprogramms werden die Wünsche der Kinder und Jugendlichen 
berücksichtigt.  
 
Für die Oster-, Sommer- und Herbstferien wurden eine Reihe von Ausflugsfahrten geplant, 
teilweise in Kooperation mit dem Integrationsbeauftragten der Gemeinde Niederdorfelden. 
Aufgrund der Transportkapazität war die Teilnehmerzahl bei manchen Ausflügen auf sieben 
Personen begrenzt. 
 
Insgesamt wurden die folgenden Ferienangebote durchgeführt: 
 

• Besuch des Kletterwaldes „Fun Forest“ in Offenbach (11 TN) 

• Ausflug zum Fußballgolf und Abenteuerspielplatz in Wölfersheim (8 TN) 

• Ausflug Opelzoo in Kronberg (7 TN) 

• Kegelbahn Bürgerhaus Niederdorfelden (11 TN) 

• Fußballturnier auf dem roten Sportplatz der Struwwelpeterschule (ca. 20 TN) 

• Kanufahrt auf der Lahn von Aumenau nach Runkel (6 TN) 

• Ausflug zur Sommerrodelbahn und dem Hochseilkletterpark auf dem Hoherodskopf (13 
TN) 

• Stand-Up-Paddeln am Großkrotzenburger See (10 TN) 

• Ausflug ins Spaßbad Monte Mare in Obertshausen (6 TN) 

• Tischtennis-Turnier in der Sporthalle (18 TN) 

• Ausflug zur Trampolinhalle in Ober-Mörlen (12 TN) 
 
Die Kinder und Jugendlichen hatten viel Spaß bei den Ausflügen und Aktionen, auch von El-
tern und Angehörigen erhielten wir positive Rückmeldungen. 
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5. Kooperation und Vernetzung 

 
Mit dem Ziel, bestehende Ressourcen und Kompetenzen für die Arbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen effektiver nutzbar zu machen, ist Kooperation und Vernetzung ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Arbeit. Beispielhaft dafür sind zu nennen: 
 

• die Nutzung von Räumlichkeiten der Struwwelpeterschule bei den Ferienspielen, 

• die Vereinbarung zur Schulhofschließung der Struwwelpeterschule, die es Kindern 
und Jugendlichen ermöglicht, den Schulhof wochentäglich bis 18.00 Uhr für ihre Akti-
vitäten zu nutzen, 

• die Beteiligung der KJA beim Straßenfest und dem Weihnachtsmarkt. 
 

Durch die Fachkonferenz Jugendarbeit des Main-Kinzig-Kreises, die Teilnahme an Fortbil-
dungen, Fachtagungen und Teamsitzungen wird der fachliche Austausch gewährleistet. 
 
Neben der Gemeinde Niederdorfelden und Einrichtungen der AWO Hessen-Süd e.V. sind 
weitere Kooperationspartner die AWO-Niederdorfelden/Maintal, der Integrationsbeauftragte 
der Gemeinde Niederdorfelden, der Judo-Sportclub, die Kinderlobby e.V., die Musikschule 
Schöneck-Nidderau-Niederdorfelden e.V., das Spielwerk-Hanau, die Struwwelpeterschule 
Niederdorfelden sowie weitere Jugendpflegen im MKK. 
 
 
 
 
März 2023 
Michaela Nisch, Jürgen Zeleny 
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6. Anschriften 
 
Träger  AWO Perspektiven gGmbH 

Geschäftsführung: Ulrich Bauch, Andreas Pfeffer, Sebastian Jung 
Kruppstr. 105 
60388 Frankfurt am Main 

 
Einrichtung AWO Lernwerkstatt 

Einrichtungsleitung: Michael Albers 
Kruppstraße 105 
60388 Frankfurt am Main 
Tel.: 069/42009244 
Email: michael.albers@awo-hs.org 
 

 
Standort AWO Kommunale Jugendarbeit Niederdorfelden 

Burgstr. 5 
61138 Niederdorfelden 
Tel.: 06101/655536 
Email: niederdorfelden.kja@awo-hs.org 

 
 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u. Personalverwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-59/2023 
 Datum, 12.04.2023 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 25.04.2023 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 26.04.2023 
Gemeindevertretung 04.05.2023 

 
Verwendungsnachweis Jahr 2022 der AWO Perspektiven gGmbH 
 
Sachdarstellung: 
Die AWO hat für das Jahr 2022 den Verwendungsnachweis vorgelegt, nachdem ein Bestand in 
Höhe von 312,53 € verbleibt, welcher an die Gemeine zurück gezahlt wird. 
 
Einnahmen  135.012,39 
davon:   
Zuschuss Gemeinde 134.000,04  
Teilnehmerbeiträge 955,00  
Erlöse 57,35  

   
Ausgaben  -134.699,86 
Rückzahlung Jahr 22  312,53 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Verwendungsnachweis der AWO gGmbH für das Jahr 2022 wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u. Personalverwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-52/2023 
 Datum, 27.03.2023 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 25.04.2023 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 26.04.2023 
Gemeindevertretung 04.05.2023 

 
Feststellung des geprüften Jahresabschlusses für das Jahr 2019 und Entlastung des Ge-
meindevorstandes gem. § 114 Abs. 1 HGO 
 
Sachdarstellung: 
Der Gemeindevorstand hat am 30.04.2019 die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2019 
fristgerecht festgestellt. Die Prüfung wurde durch die Revision mit Unterbrechungen in der Zeit vom 
09.09.2021 bis 15.01.2023 durchgeführt. Der Schlussbericht der Revision des Main-Kinzig-Kreises 
wurde der Gemeinde am 10.02.2023 zugestellt. Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach Vorlage des Schlussberichts und der Stellungnahme des Gemeindevorstandes erteilt die Ge-
meindevertretung mit Beschlussfassung die Entlastung über den Jahresabschluss. Die Gemeinde 
hat den Beschluss über den Jahresabschluss und die anschließende Bekanntmachung unverzüglich 
der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 
 
Im Rahmen der Prüfung wurde der Bericht über den Jahresabschluss der Gemeinde in Abstimmung 
mit der Revision geringfügig angepasst. Der endgültige Bericht ist der Vorlage ebenfalls hinzugefügt. 
 
Der Jahresabschluss 2019 weist das nachfolgende Ergebnis aus. 
 
Ergebnisrechnung 
Die Ergebnisrechnung weist im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 1.606.913,44 
€ aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, welcher mit einem Überschuss von 
387.100 € geplant wurde, hat sich das ordentliche Ergebnis somit um 1.219.813,44 € verbessert. 
Der Überschuss des ordentlichen Jresergebnisses wurde im Zuge der Aufstellung des Jahresab-
schlusses den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 
 
Das ausserordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 91.263,38 € ab und wurde den 
Rücklagen aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt und 
mit den Überschüssen aus Vorjahren verrechnet. 



Drucksache VL-52/2023 Seite - 2 - 

 
Die Ergebnisrechnung Jahr 2019 schließt im Jahresergebnis mit einem Überschuss von 
1.698.176,82 € ab. 
Das Jahresergebnis hat sich im Wesentlichen aufgrund der Gewerbesteuermehrerträge, den Ein-
sparungen bei den Personalaufwendungen sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-
gen verbessert. 
 
Vermögensrechnung/Bilanz 
Die Vermögensrechnung zum 31.12.2019 weist eine Bilanzsumme von 27.824.543,05 € aus und 
hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.527.552,66 € erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus 
den Überschüssesn des ordentlichen und ausserordentlichen Ergebnisses. 
Die Vermögensrechnung weist eine Eigenkapitalsumme in Höhe von 9.682.964,34 € aus. Die Ei-
genkapitalquote zum 31.12.19 beträgt 34,80 %. Im Vorjahr hat die Eigenapitalquote 31,56 % betra-
gen. 
Finanzrechnung 
Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2019 einen positiven Finanzmittelbestand in Höhe von 
6.735.050,01 € aus. 
 
Beschlussvorschlag: 
Beschlussvorschlag Gemeindevorstand: 
Der vom Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises geprüfte Jahresabschluss mit dem 
vorgelegtem Schlussbericht für das Jahr 2019 wird zur Kenntnis genommen. Der Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes sowie der Rechenschaftsbericht der Gemeinde sind Bestandteil dieser 
Vorlage. 
 
Beschlussvorschlag HFSA und Gemeindevertrtung: 
Der vom Amt für Prüfung und Revision des Main-Kinzig-Kreises geprüfte Jahresabschluss für das 
Jahr 2019 wird beschlossen. Dem Gemeindevorstand wird gem. § 114 HGO für das Jahr 2019 die 
Entlastung erteilt. 
 
Der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes sowie der Rechenschaftsbericht der Gemeinde 
sind Bestandteil dieser Vorlage. 
 
 
 

 
 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u. Personalverwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-57/2023 
 Datum, 12.04.2023 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 25.04.2023 
Gemeindevertretung 04.05.2023 

 
Bekanntgabe der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2023 
 
Sachdarstellung: 
Die Kommunalaufsicht des Main-Kinzig-Kreises hat die Haushaltsgenehmigung für das Haushalts-
jahr 2023 mit Schreiben om 31.03.2023 (Posteingang 11.04.2023) erteilt. 
 
Die Haushaltssatzung 2023 sieht in der Planung einen jahresbezogenen Fehlbedarf im ordentlichen 
Ergebnis des Ergebnishaushaltes in Höhe von -1.371.390 € vor.  
Für die Haushaltsjahre 2022-2023 kann die Gemeinde, da sie gemäß § 92 Absatz 5 Nr. 1 HGO in 
der Haushaltssatzung 2023 (wie auch bereits in 2022) einen Fehlbedarf wahlweise mit den Rückla-
gen ausgleichen, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder 
aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (ausser-
ordentliche Rücklage) gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. 
Der Ergebnishaushalt gilt in der Planung als ausgeglichen, weil der Fehlbedarf im ordentlichen Er-
gebnis (-1.371.390 €) durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen (3.301.745,28 € und 
2.046.711,57 €) ausgeglichen werden kann (§ 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO) 
 
Demgegenüber weist der Finanzhaushalt in der Planung einen negativen Zahlungsmittelfluss aus 
laufender Verewaltungstätigkeit in Höhe von -936.400 € vor. Der Zahlungsmittelfluss aus Finanzie-
rungstätigkeit ist ohne Kreditaufnahme und Tilgungen von 420.000 € ebenfalls negativ geplant. Der 
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit soll dagegen positiv mit 1.179.600 € abschließen. 
Die gesetzliche Vorgabe, Finanzierung der Tilgung von Krediten aus laufender Verwaltungstätigkeit, 
erfüllt der Finanzhaushalt 2023 nicht.  
 
Die bei der Gemeinde vorhandene Liquiditätsreserve in Höhe von 199.524,57 € ist gemäß Ziffer II. 
4) des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 als ungebundene Liquidität anzusehen und kann 
neben der restlichen ungebundenen Liquidität in Höhe von 3.31.699,27 € am Ende des Haushalts-
jahres 2023 zum Ausgleich der Finanzhaushalte 2023 bis 2026 verwendet werden. Zusammen mit 
der gebideten Liquiditätsreserve ergeben sich somit vorhandene Zahlungsmittel in Höhe von 
3.231.223,84 €, die für den Ausgleich der Finanzhaushalte 2023 bis 2026 ausreichen. Gemäß den 
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Vorgaben unter Ziffer II.4 des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 entällt für die Gemeinde die 
Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2023. 
 
Der Finanzstatusbericht weist für die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2023 einen Indikatorwert von 
60% aus. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Niederdorfelden ist derzeit wegen dem 
nagativen und nicht zur Teilung ausreichendenen Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit als angespannt zu bewerten. 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Haushaltsgenehmigung für die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Jahr 
2023 wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der im Rahmen der Haushaltsgenehmigung geänderte Finanzstatusbericht für das Jahr 2023 wird 
zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) HH Genehmigung J 23_Eingang 11.04.23 





















 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u. Personalverwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-58/2023 
 Datum, 12.04.2023 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 25.04.2023 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 26.04.2023 
Gemeindevertretung 04.05.2023 

 
Bericht über die ungebundene Liquidität gem. § 106 HGO zum 31.12.2022 
 
Sachdarstellung: 
Die Gemeinde hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der ungebundenen Liquidität zum 
31.12.2022 zu unterrichten. Der Aufsichtsbehörde wurde die Höhe der ungebundenen Liqudität im 
Rahmen der Beantragung der Haushaltsgenehmigung 2023 vorgelegt. Ebenfalls ist dieser Bericht 
den Gremien vorzulegen. 
 
Zum 31.12.2022 beträgt die ungebundene Liquidität 3.231.223,84 €. 
 
Es wird gebeten, den nachfolgenden Beschlussvorschlag wie folgt zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Liquditätsnachweis über die ungebundene Liquidität zum 31.12.2022 wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
 

 
 
Anlage(n): 

(1) Bericht über die ungebundene Liquidität z. 31.12.22 



Bericht über die ungebundene Liquidität gem. § 106 HGO Gemeinde Niederdorfelden 

 
 
Liquiditätsnachweis lt. Finanzplanungserlass des HmdI vom 14.10.2022 
gem. § 106 HGO über die gebundene bzw. ungebundene Liquidität  

Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde den Stand der gebundenen Liquidität zum 
31.12.2022 bis spätestens 30.04.2023 mit zu teilen. Im Rahmen der Beantragung der 
Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2023 wurde dieser Nachweis gegenüber der 
Aufsichtsbehörde bereits erbracht.  

Als ungebundene Liquidität sind Zahlungsmittel zu verstehen, die nicht für Investi-
tionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, Auszahlungen für 
Rückstellungen und Belastungen aus Vorjahren Verwendung finden. 

Dabei ist anzugeben: 

- Verbleibende Liquidität 

- Bestand der Liquiditätsreserve 
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Erläuterungen der ungebundenen Liquidität gemäß Muster 3 zu § 106 
HGO 
 
Gemäß Finanzplanungserlass des HmdI ist gemäß § 105 HGO der Stand der Liquiditätskredite 
zum 31.12.2022 vorzulegen.  
 
Weiterhin ist gemäß § 106 HGO der Stand der ungebundenen Liquidität zum 31.12.2022 mitzutei-
len. Dieser Bericht ist der Vertretungskörperschaft ebenfalls zur Kenntnis zu geben und wird mit 
dieser Vorlage vorgelegt.  
 
Der Bestand der Liquidität zum 31.12.2022 beträgt 6.163.636,53 €, davon ungebundene liquide 
Mittel in Höhe von 3.231.223,84 € einschließlich Liquiditätsreserve (199.524,57 €). Liquiditäts-
kredite wurden nicht in Anspruch genommen. (siehe beigefügte Finanzrechnung Jahr 2022). 
 
Die Liquiden Mittel in Höhe von 6.163.636,53 € werden zur Finanzierung des geplanten Zah-
lungsmittelbedarfs des Haushaltsjahres 2023 sowie zur Finanzierung der Haushaltsreste aus VJ 
benötigt. 
 
In den Liquiden Mitteln in Höhe von 6.163.636,53 € ist erstmals eine Entnahme aus dem Bauge-
biet ‚Im Bachgange in Höhe von 4.500.000 € zur Sicherstellung der Liquidität enthalten. Die Ent-
nahme wurde im Dezember 2022 getätigt. 

Geldanlagen 
 
Zum 19.08.2020 wurde bei der Dekabank eine Festzins-Anleihe bis 08/2023 in Höhe von 10 Mio. 
EUR abgeschlossen. 
 
Zum 01.01.2021 wurde eine private Rentenversicherung mit Kapitalgarantie der Württembergi-
sche Lebensversicherung AG in Höhe von 4,167 Mio. EUR mit einem angeschlossenen Parkkon-
to zur separaten Geldanlage in Höhe von 0,833 Mio. EUR abgeschlossen (insgesamt 5 Mio. 
EUR). 
 
In 03/2022 hat die Gemeinde bei der Dekabank Festszins-Anleihen in Höhe von 5 Mio. EUR ab-
geschlossen. 
 
Alle Geldanlagen (insgesamt 20 Mio. EUR) wurden aus der Liquidität des Projektkontos Bauge-
biet Im Bachgange finanziert. 
 
Betrag     
10.000.000,00 Gesich.Ausleih.a.Kreditinst.LZ 1 J.bis 5 J 10 Mio. Festz.Anleihe DekaBank 08 20 
5.000.000,00 Gesich.Ausleih.ü.Kreditinst.a.Würrtemberg.LV 5 Mio Rentenvers. mit Kapitalgar.ab 01 21 
5.000.000,00 Zug. Gesich.Anleih.ü.Krediti. DekaBank 2 x 2,5 Mio Festz.Anleihe DekaBank 03 22 3+6 J LZ 

20.000.000,00     
 
Angelegt   Wert in EUR per 

31.03.2022 

10.000.000,00 Gesich.Ausleih.a.Kreditinst.LZ 1 J.bis 5 J 10 Mio. 9.908.100,00 
5.000.000,00 Gesich.Ausleih.ü.Kreditinst.a.Würrtemberg.LV 5 Mio 5.000.000,00 
5.000.000,00 Zug. Gesich.Anleih.ü.Krediti. DekaBank 2 x 2,5 Mio 4.836.475,00 

20.000.000,00   19.744.575,00 
 
Weiterhin haben alle Kommunen bis zum 30.04.2023 den Gremien und der Aufsicht folgende 
Angaben vorzulegen: 
 



Bericht über die ungebundene Liquidität gem. § 106 HGO  Gemeinde Niederdorfelden 

- das vorläufige Rechnungsergebnis Jahr 2022 
 

Dieser Bericht wird den Gremien nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 vorgelegt. 



voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr +6.163.636,53 Für Haushalt 2023 also Stand zum 31.12. 2022
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!) +0,00 Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

zuzüglich vorfinanzierte Investitionen:  für die noch Kredite aufgenommen werden sollen
+0,00 

abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite: hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, negativ anzugeben
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen: +575.587,31 

abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr +6.739.223,84 

nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt +243.000,00 

gebundene Liquidität
+3.751.000,00 +3.751.000,00 

1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen +0,00 
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG +0,00 Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
1.b. Pension- und Beihilfen +0,00 kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse
1.c. unterlassene Instandhaltungen +0,00 
1.d. sonstiges +0,00 "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

2. für Sondertilgungen +0,00 
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung) +0,00 
2.b. Kreditablösung +0,00 
2.c. sonstiges +0,00 "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten +3.751.000,00 
3a. konsumtiv

3b. investiv +3.751.000,00 

4. zur Finanzierung von Sonderposten +0,00 
4a. … Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
4b. sonstiges "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

5. sonstige Zweckbindungen +0,00 
5a. … z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
5b. sonstiges "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands +2.988.223,84 Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17

hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis): 
+199.525,00 

somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres: +2.988.223,84 aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42

zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist: +243.000,00 

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein 
Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Diese Mittel sollten im ausgewiesen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein. 
Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

hier ist immer die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen 
werden soll

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als 
Auszahlung berücksichtigt ist. 
Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenausgleich 
in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen 
Sonderposten sind zu erläutern.

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die 
Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?

Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat
Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des 
laufenden Haushaltes reduziert hat

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist 
oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist negativ anzugeben.



Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr: +3.231.223,84 

rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:
-936.270,00 

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zuzgl. zweckgebundene Einzahlungen für 
Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse

Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und 
auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48
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Der Gemeindevorstand 

 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u. Personalverwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-62/2023 
 Datum, 12.04.2023 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 25.04.2023 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 26.04.2023 
Gemeindevertretung 04.05.2023 

 
Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses (konsolidierter Jahres-
abschluss) sowie der Erstellung eines Beteiligungsberichts für das Jahr 2021 
Sachdarstellung: 
Gemäß § 112 Abs. 5 HGO soll geprüft werden, ob und inwiefern ein Gesamtabschluss erforderlich 
ist.  
Gemäß § 53 HGO sind die Jahresabschlüsse der einzubeziehenden Aufgabenträger von nachran-
giger Bedeutung, wenn die Bilanzsummen der Aufgabenträger, die in den Gessamtabschluss ein-
zubeziehen wären, zusammen nicht mehr als 20% der Bilanzsumme der Gemeinde Niederdorfelden 
ausmachen. 
Der Verzicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und der Verzicht zur Erstellung eines Betei-
ligungsberichtes ist Jährlich zu beschließen. 
Die Kommunalaufsicht und die Revision des Main Kinzig Kreises sind über den Verzicht in geeigne-
ter Weise zu unterrichten. 
Nach erneuter Prüfung ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ein Gesamtabschluss zum 
31.12.2021 nicht erforderlich. Alle Beteiligungen sind lt. nachfolgender Aufstellung von nach-
rangiger Bedeutung. 
Aufstellung für das Jahr 2021: 

 Bilanzsumme 
zum 

31.12.2021 

Beteili-
gungsquote 

anteilige  Anteil nachrichtlich 
Stimmrechtsanteil 

% 
   Bilanz-   
   summe   

Gemeinde Niederdorfelden 41.406.098,32   100,00%  
KulturRegion (hier Abschluss 
2020, 2021 liegt nicht vor) 

495.871,05 0,282% 1.398 0,00% 0,282 

Wasserverband Nidder-See-
menbach - hier: Angaben aus 
2020 (ungeprüfter JA) Anga-
ben 2021 liegen derzeit nicht 
vor. 

3.738.000,00 2,09% 78.124 0,19% 6,25 

   79.522,56 0,19%  
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Nachrichtlich weitere Träger- oder Mitgliederschaften der Gemeinde Niederdorfelden  

 Stimmrechtsanteil in %   

ekom21 - KGRZ Hessen 0,051   
Hessischer Städte- und Gemeindebund 0,24   

Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main 
e.V. 

1,02   

 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird festgestellt, dass die Gemeinde Niederdorfelden zum Bilanzstichtag 31.12.2021 über keine 
Beteiligungen im Sinne des § 123a Abs. 1 HGO verfügt. Es wird daher beschlossen, dass die Ge-
meinde Niederdorfelden für das Jahr 2021 keinen Gesamtabschlusss aufstellen muss und somit 
ebenfalls kein Beteiligungsbericht nach § 123a Abs. 2 HGO zu erstellen ist. 
 
Die Kommunalaufsicht und die Revision des Main Kinzig Kreises werden über den Verzicht unter-
richtet. 
 

 
 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u. Personalverwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-63/2023 
 Datum, 12.04.2023 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 25.04.2023 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 26.04.2023 
Gemeindevertretung 04.05.2023 

 
Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses (konsolidierter Jahres-
abschluss) sowie der Erstellung eines Beteiligungsberichts für das Jahr 2022 
Sachdarstellung: 
Gemäß § 53 HGO sind die Jahresabschlüsse der einzubeziehenden Aufgabenträger von nachran-
giger Bedeutung, wenn die Bilanzsummen der Aufgabenträger, die in den Gessamtabschluss ein-
zubeziehen wären, zusammen nicht mehr als 20% der Bilanzsumme der Gemeinde Niederdorfelden 
ausmachen. 
Der Verzicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und der Verzicht zur Erstellung eines Betei-
ligungsberichtes ist jährlich zu beschließen. 
Die Kommunalaufsicht und die Revision des Main Kinzig Kreises sind über den Verzicht in geeigne-
ter Weise zu unterrichten. 
Nach erneuter Prüfung ist aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ein Gesamtabschluss zum 
31.12.2022 nicht erforderlich. Alle Beteiligungen sind lt. nachfolgender Aufstellung von nach-
rangiger Bedeutung. 
Aufstellung für das Jahr 2022: 

 Bilanzsumme 
zum 31.12.2022 

Beteili-
gungs-
quote 

anteilige  Anteil nachrichtlich 
Stimmrechts-

anteil % 
   Bilanz-   
   summe   

Gemeinde Niederdorfelden 49.331.240,19   100,00%  
KulturRegion (hier Abschluss 2020, 
2021 liegt nicht vor) 

495.871,05 0,282% 1.398 0,00% 0,282 

Wasserverband Nidder-Seemenbach - 
hier: Angaben aus 2020 (ungeprüfter 
JA) Angaben 2021 liegen derzeit nicht 
vor. 

3.738.000,00 2,09% 78.124 0,16% 6,25 

   79.522,56 0,16%  
 
Nachrichtlich weitere Träger- oder Mitgliederschaften der Gemeinde Niederdorfelden 
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 Stimmrechtsanteil in %   

ekom21 - KGRZ Hessen 0,051   
Hessischer Städte- und Gemeindebund 0,24   

Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main 
e.V. 

1,02   

 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird festgestellt, dass die Gemeinde Niederdorfelden zum Bilanzstichtag 31.12.2022 über keine 
Beteiligungen im Sinne des § 123a Abs. 1 HGO verfügt. Es wird daher beschlossen, dass die Ge-
meinde Niederdorfelden für das Jahr 2022 keinen Gesamtabschlusss aufstellen muss und somit 
ebenfalls kein Beteiligungsbericht nach § 123a Abs. 2 HGO zu erstellen ist. 
 
Die Kommunalaufsicht und die Revision des Main Kinzig Kreises werden über den Verzicht unter-
richtet. 
 
 

 
 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u. Personalverwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: VL-51/2023 
 Datum, 27.03.2023 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 25.04.2023 
Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss 26.04.2023 
Gemeindevertretung 04.05.2023 

 
Bericht über die prüferische Durchsicht der Jahresabrechnung 2021 für das Baugebiet 'Im 
Bachgange' 
 
Sachdarstellung: 
Gemäß § 9 Abs. 5 des Vertrages über die Entwicklung des Baugebietes ‚Im Bachgange‘ ist das 
Abwicklungskonto jährlich von einem Wirtschafsprüfer zu prüfen. 
 
Die Jahresrechnung Jahr 2021 für das Baugebiet ‚Im Bachgange‘ der Firma ZSE Immoblien GmbH 
wurde nach den berufsüblichen Grundsätzen einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Prüfung 
hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Zusätzlich liegt ein vom Steuerberater Brücker & Naumann, Hanau, bescheinigter Jahresabschluss 
zum 31.12.2021 für das Baugebiet ‚Im Bachgange‘ vor, aus dem sich der Stand des Abwicklungs-
kontos und die kumulierten Kontensalden zum 31.12.2021 ergeben. Die Bescheinigung wurde von 
Brückner & Naumann am 25.05.2022 erteilt. Die Salden des bescheinigten Jahresabschlusses stim-
men mit den entsprechenden Werten aus der Jahresabrechnung 2021 der Firma ZSE überein. 
 
Lt. der Jahresabrechnung der Firma ZSE Immobilien GmbH für das Jahr 2021 hat sich eine deutliche 
Verbesserung der Prognose ergeben. Die noch anstehenden Kosten sind durch den aktuellen Kon-
tostand mehr als abgesichert. Der Gemeinde Niederdorfelden wird daher empfohlen, keine Rück-
stellung zu bilden. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bericht der Firma Schüllermann über die prüferische Durchsicht der Jahresabrechnung 2021 für 
das Baugebiet ‚Im Bachgange‘ wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 
 
 Ersteller: N. Woita 
 Fachbereich: 
 Büro des Bürgermeisters 
 
 Drucksachen Nr.: VL-39/2023 
 Datum, 21.03.2023 
 
 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 28.03.2023 
Gemeindevertretung 04.05.2023 

 
Unterstützung des Normenkontrollantrags des Main-Kinzig-Kreises gegen das Land Hessen 
 
Sachdarstellung: 

Die Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten ist eine gemeinsame Aufgabe des Landkreises und der 
Städte und Gemeinden innerhalb des Landkreises. Die Aufnahmepflicht für Vertriebene und Geflüchtete ergibt 
sich aus § 1 des Hessischen Landesaufnahmegesetzes (LAufnG): „Die Landkreise und Gemeinden sind ver-
pflichtet, folgende Ausländerinnen und Ausländer aufzunehmen und unterzubringen (…).“ Die Verteilungs- 
und Unterbringungsgebührenverordnung des Landes Hessen legt je Quartal die Aufnahmequote pro Land-
kreis/kreisfreier Stadt per Rechtsverordnung fest. Entsprechend beschließt der Kreisausschuss des Main-Kin-
zig-Kreises mindestens einmal jährlich die Aufnahmequote jeder kreisangehörigen Stadt und Gemeinde. Bei 
der Aufgabe handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach Weisung nicht nur des Landkreises, sondern auch 
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. 

Der Main-Kinzig-Kreis hat hessenweit faktisch die höchste Aufnahmequote zu erfüllen. Bis zum Jahresende 
2022 haben in den Unterkünften des Landkreises und in den Unterkünften der Städte und Gemeinden mehr 
als 9.000 Menschen Schutz als Asylsuchende oder Vertriebene gefunden. Die Aufnahmequote der Gebiets-
körperschaften wird per Verordnung aufgrund veralteter, nicht mehr sinnhafter Faktoren festgelegt. Die Quote 
benachteiligt den Main-Kinzig-Kreis sowohl im Vergleich zu kleineren Landkreisen in Hessen als auch im Ver-
gleich zur Großstadt Frankfurt. Die Entwicklungen des letzten Jahres durch den Ukrainekrieg hätten der Lan-
desregierung Anlass zur Überprüfung der an sich zum 31.12.2022 auslaufenden Verordnung geben müssen. 
Die Verordnung wurde aber unverändert im Dezember 2022 verlängert. Die Faktoren sind somit seit Jahren 
nicht überprüft und auch nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine nicht den realen Bedingungen ange-
passt worden. 
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Dies führt in der Konsequenz zu einer überproportionalen Zuweisung von Geflüchteten in den Main-Kinzig-
Kreis und damit in der Folge auch zu einer überproportional großen Aufnahmeverpflichtung der Städte und 
Gemeinden innerhalb des Landkreises. Demzufolge ist die Verordnung des Landes ursächlich und muss drin-
gend überprüft und angepasst werden. Dies hat der Main-Kinzig-Kreis, vertreten durch den hauptamtlichen 
Kreisausschuss, angekündigt. Damit einhergehend ist auch die auskömmliche Finanzierung, die ebenfalls im 
Landesaufnahmegesetzt geregelt ist mit an zu passen.  

Bereits frühzeitig mit Beginn des Krieges in der Ukraine hat der Kreisausschuss in mehreren Bürgermeister-
dienst- und –kreisversammlungen auf die herausfordernde Aufgabe der Aufnahme und Unterbringung hinge-
wiesen und vielschichtig und wiederkehrend Gespräche mit den Städten und Gemeinden gesucht. 

Ebenfalls hat der Main-Kinzig-Kreis als Folge dieser Gespräche in Zusammenarbeit mit den Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeistern öffentlich und in Schreiben an die hessische Landesregierung um Gespräche zur 
Frage der ausgewogenen Verteilung der Geflüchteten in die Gebietskörperschaften gebeten. Ein solches Ge-
spräch hat bis zum Zeitpunkt der Einreichung dieses Antrages jedoch nicht stattgefunden und wurde noch 
nicht einmal in Aussicht gestellt. Auch vor dem Hintergrund dieser Nicht-Beachtung hat der Main-Kinzig-Kreis 
in Absprache mit den Kommunen nun angekündigt, den juristischen Weg zu beschreiten.  

Um zu verdeutlichen, dass die politischen Gremien der Kommunen im Main-Kinzig-Kreis den Normenkontrol-
lantrag des Landkreises unterstützen und um dem Antrag auf diesem Wege zusätzliches politisches Gewicht 
zu verleihen, wird um Zustimmung gebeten.  

Unabhängig vom Ausgang des Normenkontrollverfahrens sind die kommunalen Ebenen weiterhin durchgän-
gig mit der Integration der Menschen vor Ort gefordert. Neben der Aufnahme und Unterbringung gilt es, die 
Kapazitäten in der Kita-Betreuung und in den Schulen auszubauen, vorhandene Strukturen auszuweiten, neue 
aufzubauen und damit Integration möglich zu machen.  

Eine ausreichende finanzielle Ausstattung der Landkreise und Kommunen durch Gelder von Land und Bund 
ist unerlässlich. Daher unterstützen die Gremien der Gemeinde Niederdorfelden die Bemühungen des Kreis-
ausschusses ausdrücklich, auch weiterhin für eine angemessene und auskömmliche Finanzierung der gesetz-
lich zugewiesenen Aufgabe gegenüber Bund und Land einzutreten. Es wird vorgeschlagen, dem nachfolgen-
dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Gemeindevorstand und die Gemeindevertretung der Gemeinde Niederdorfelden bestärken den Kreisaus-
schuss des Main-Kinzig-Kreises, einen Normenkontrollantrag beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof ein-
zureichen. Der Normenkontrollantrag des Kreises richtet sich gegen die aufgrund des Gesetzes über die Auf-
nahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen (Landesaufnahmegesetz) 
erlassene Verordnung über die Verteilung von Flüchtlingen, anderen ausländischen Personen, Spätaussied-
lerinnen und Spätaussiedlern sowie über die Gebühren für die Unterbringung des Landes (Verteilungs- und 
Unterbringungsgebührenverordnung).   

 
Die Gremien der Gemeinde Niederdorfelden unterstützen das mit dem Normenkontrollantrag des Main-Kinzig-
Kreises verfolgte Ziel, die Verteilung und Unterbringung von Geflüchteten durch das Land hessenweit neu und 
fairer zu regeln. Erreicht werden soll eine gleichmäßige, angemessene und ausgewogene Verteilung der Men-
schen in die aufnahmeverpflichteten Gebietskörperschaften.  
 
Die Gremien der Gemeinde Niederdorfelden unterstützen ausdrücklich alle Bemühungen des Kreisausschus-
ses des Main-Kinzig Kreises sowie der Bürgermeisteisterin/des Bürgermeisters, mit klaren Positionierungen 
in Richtung des Landes und des Bundes für eine angemessene und auskömmliche Finanzierung der gesetz-
lich zugewiesenen Aufgabe der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten einzutreten. 
 

 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 Ersteller: N.Wolitar 
 Fachbereich: 
 Vorzimmer Bürgermeister 
 
 Drucksachen Nr.: VL-56/2023 
 Datum, 12.04.2023 
 

Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 25.04.2023 
Gemeindevertretung 04.05.2023 
Gemeindevorstand - Einladung der Bewerberinnen und Bewerber 11.05.2023 
Gemeindevertretung – Einladung der Bewerberinnen u. Bewerber 11.05.2023 

 
Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Wahlzeit/Amtsperiode 2024 - 2028 
Sachdarstellung: 
In 2023 findet die Schöffenwahl für den Amtsantritt der Schöffinnen und Schöffen für die Amtszeit 
von 2024 bis 2028 statt. 
 
Zum Schöffenamt kann grundsätzlich jede oder jeder Deutsche berufen werden. 
Nicht berufen werden sollen Personen, die das 25. Lebensjahr noch nicht oder das 70. Lebensjahr 
bereits vollendet haben. 
 
Nach Bekanntmachung und Pressemitteilung haben sich nachfolgende sechs Personen für das Amt 
einer Schöffin/eines Schöffen beworben und stehen somit auf der Vorschlagsliste:  

- Gabriela Funkiok 

- Ralf, Fritz Skiba 

- Bernhard Schwarzwalder 

- Christian Schmidtke 

- Klaus Gommermann 

- Alexander Jannasch. 

Die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinen und Schöffen (ohne Jugendschöffen) wird abschließend 
durch die Gemeindevertretung beschlossen. 
Es wird empfohlen, dem nachfolgendem Beschlussvorschlag zuzustimmen. 
Beschlussvorschlag: 
Der Vorschlagsliste für die Schöffenwahl (ohne Jugendschöffen) für die Amtsperiode 2024 – 2028 
wird zugestimmt. 
 

 
 



 

Der Gemeindevorstand 

 
 
 Ersteller: U. Klingelhöfer 
 Fachbereich: 
 Finanz- u. Personalverwaltung 
 
 Drucksachen Nr.: AF-3/2023 
 Datum, 19.04.2023 

Anfrage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 25.04.2023 
Gemeindevertretung 04.05.2023 

 
Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 18.04.2023 
betr. Planung Regenrückhaltebecken südlich der L 3008 
Sachdarstellung: 
Mit Mail vom 18.04.2023 hat die Fraktionsvorsitzender für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die 
nachfolgende Anfrage gestellt: 
 
Auf der Südseite der L 3008 wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung einerseits eine Aus-
gleichsfläche für das Wohngebiet „Auf dem Hainspiel“ ausgewiesen und entsprechend gestaltet. 
Andererseits hat zuletzt die Gemeindevertretung mehrheitlich dort ein etwa 40ha großes Gebiet als 
Wohn- und Gewerbegebiet ausgewiesen. Dabei wurde die Ausgleichsfläche mit einem großen Re-
genrückhaltebecken überplant. 
 
Wir fragen den Gemeindevorstand:  
Hält der Gemeindevorstand an seinem Vorhaben fest und sind schon entsprechende Planungen in 
Auftrag gegeben? 
 
Wenn ja, wann und mit welchem genauen Auftrag? 
 
Ist rechtlich abgeklärt, unter welchen Bedingungen ein Bebauungsplan eine rechtskräftige Aus-
gleichsfläche überplanen und verändern darf?  
 
Sind im Planungsauftrag alternative Rückhaltemöglichkeiten an anderer Stelle mit beauftragt wor-
den? 
 
Wenn ja, an welcher Stelle, mit welchem Volumen und mit welcher Begründung? 
 
Wenn nein, was waren die Ausschlussgründe? 
 
Wann wird alles der Gemeindevertretung präsentiert? 
Beschlussvorschlag: 
Die Antwort zur Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen betr. Planung Regenrückhaltebecken 
südlich der L 3008 wird zur Kenntnis genommen.  
 


	Dokumente
	Bekanntmachung 04.05.2023 Gemeindevertretung  (exportiert: 27.04.2023)

	Tagesordnungspunkte
	I. Öffentliche Sitzung
	2. Verleihung der Anerkennungsprämien des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr VL-61/2023
	Beschlussvorlage VL-61/2023 - Verleihung der Anerkennungsprämien des Landes Hessen für langjährige Dienste in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr (exportiert: 27.04.2023)

	3. Jahresbericht 2022 der AWO Perspektiven gGmbH zur Kommunalen Jugendarbeit in Niederdorfelden VL-60/2023
	Beschlussvorlage VL-60/2023 - Jahresbericht 2022 der AWO Perspektiven gGmbH zur Kommunalen Jugendarbeit in Niederdorfelden (exportiert: 17.04.2023)
	Jahresbericht Kommunale Jugendarbeit J 2022 (exportiert: 17.04.2023)


	4. Verwendungsnachweis Jahr 2022 der AWO Perspektiven gGmbH VL-59/2023
	Beschlussvorlage VL-59/2023 - Verwendungsnachweis Jahr 2022 der AWO Perspektiven gGmbH (exportiert: 17.04.2023)

	5. Feststellung des geprüften Jahresabschlusses für das Jahr 2019 und Entlastung des Gemeindevorstandes gem. § 114 Abs. 1 HGO VL-52/2023
	Beschlussvorlage VL-52/2023 - Feststellung des geprüften Jahresabschlusses für das Jahr 2019 und Entlastung des Gemeindevorstandes gem. § 114 Abs. 1 HGO (exportiert: 17.04.2023)

	6. Bekanntgabe der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2023 VL-57/2023
	Beschlussvorlage VL-57/2023 - Bekanntgabe der Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2023 (exportiert: 27.04.2023)
	HH Genehmigung J 23_Eingang 11.04.23 (exportiert: 27.04.2023)


	7. Bericht über die ungebundene Liquidität gem. § 106 HGO zum 31.12.2022 VL-58/2023
	Beschlussvorlage VL-58/2023 - Bericht über die ungebundene Liquidität gem. § 106 HGO zum 31.12.2022 (exportiert: 17.04.2023)
	Bericht über die ungebundene Liquidität z. 31.12.22 (exportiert: 17.04.2023)
	1_2_N'DF_Deckblatt Liquiditätsnachweis
	1_2_N'DF_Erläut. Liquiditätsnachweis ungebund. Liquid.z. 30.04.23
	1_3__Muster 3 zu § 106 HGO_08.02.23_incl. Doku,Rückinfo Aufsicht v. 28.02.23
	Hinweis zu § 106_Abg.08.02.23 

	1_4_Finanzrechnung 31.12.22



	8. Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses (konsolidierter Jahresabschluss) sowie der Erstellung eines Beteiligungsberichts für das Jahr 2021 VL-62/2023
	Beschlussvorlage VL-62/2023 - Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses (konsolidierter Jahresabschluss) sowie der Erstellung eines Beteiligungsberichts für das Jahr 2021 (exportiert: 17.04.2023)

	9. Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses (konsolidierter Jahres-abschluss) sowie der Erstellung eines Beteiligungsberichts für das Jahr 2022 VL-63/2023
	Beschlussvorlage VL-63/2023 - Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses (konsolidierter Jahres-abschluss) sowie der Erstellung eines Beteiligungsberichts für das Jahr 2022 (exportiert: 17.04.2023)

	10. Bericht über die prüferische Durchsicht der Jahresabrechnung 2021 für das Baugebiet 'Im Bachgange' VL-51/2023
	Beschlussvorlage VL-51/2023 - Bericht über die prüferische Durchsicht der Jahresabrechnung 2021 für das Baugebiet 'Im Bachgange' (exportiert: 17.04.2023)

	11. Unterstützung des Normenkontrollantrags des Main-Kinzig-Kreises gegen das Land Hessen VL-39/2023
	Beschlussvorlage VL-39/2023 - Unterstützung des Normenkontrollantrags des Main-Kinzig-Kreises gegen das Land Hessen (exportiert: 27.04.2023)

	12. Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Wahlzeit/Amtsperiode 2024 - 2028 VL-56/2023
	Beschlussvorlage VL-56/2023 - Wahl der Schöffinnen und Schöffen für die Wahlzeit/Amtsperiode 2024 - 2028 (aktualisiert: 05.05.2023)

	13. Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 18.04.2023
betr. Planung Regenrückhaltebecken südlich der L 3008 AF-3/2023
	Anfrage AF-3/2023 - Anfrage der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 18.04.2023betr. Planung Regenrückhaltebecken südlich der L 3008 (exportiert: 27.04.2023)




